Haftung des Bauherren

gegenüber

den Handwerkern

Laut dem § 7, VOB, Teil B (Verdingungsordnung für Bauleistungen) hat der Bauhandwerker für das nicht abgenommene Gewerk nach einem Schaden erneuten finanziellen Anspruch für die erneute Erstellung. Nicht der Handwerker hat das finanzielle Problem des Schadens, sondern der Bauherr. 

Die VOB, Teil B ,§ 7 lautet wie folgt:

§ 7 Verteilung, der Gefahr

1. Wird die ganz oder teilweise ausgeführte Leistung vor der Abnahme durch höhere Gewalt, Krieg, Aufruhr oder andere unabwendbare vom Auftragnehmer nicht zu vertretende Umstände beschädigt oder zerstört, so hat dieser für die ausgeführten Teile der Leistung die Ansprüche nach §6 Nr. 5, für andere Schäden besteht keine gegenseitige Ersatzpflicht.

§ 6 Behinderung und Unterbrechung der Ausführung

5. Wird die Ausführung für voraussichtlich längere Dauer unterbrochen, ohne daß die Leistung dauernd unmöglich wird, so sind die ausgeführten Leistungen nach den Vertragspreisen abzurechnen und außerdem die Kosten zu vergüten, die dem Auftragnehmer bereits entstanden und in den Vertragspreisen des nicht ausgeführten Teils der Leistung enthalten sind.

Dafür kann der Bauherr/Architekt dem Handwerker für seinen Gewerkanteil entsprechend einen Beitragsanteil im Umlageverfahren von der Rechnung abziehen.

In der Regel werden in der Anlage der Bauausschreibung dann die anteilig umzulegenden Kosten, wie Bauschuttcontainer und Bauleistungsversicherung (durchschnittlich mit je 2 bis 4%o), vom Architekten aufgeführt. Leider wird häufig diese Umlage versäumt.


Da der tatsächliche Beitrag für den Versicherungsschutz unter dem oben angeführten Umlageverfahren liegt, finanziert der Bauherr dadurch die Bauleistungsversicherung, die Bauherrenhaftpflichtversicherung und meist auch die kompletten Kosten für das ”Richtfest”.

Besteht der Versicherungsschutz nicht, kann es sein, daß der Architekt oder auch der Versicherungsmakler, Schäden an und auf der Baustelle seiner Vermögensschaden-haftpflicht wegen einem Beratungsfehler melden muß. Siehe Anlage mit der Information und dem Urteil aus dem Deutschen Architektenblatt 01.06.94, Seite 1004.

Resümee

Kein Bau ohne Bauleistungs- und Bauherrenhaftpflichtversicherung

Information zu dem Thema:
Haftung des Architekten beim Fehlen einer

Bauleistungs/Bauherrenhaftpflicht-Versicherung

Quelle: Deutsches Architektenblatt 01.06.94, Seite 1004

Versicherungsfragen:
Der Architekt – 


die beste Versicherung für den Bauherren

Haftung des Architekten

für Beratungsfehler

Daß Architekten aufgrund von Pla-nungs- und Objektüberwachungs-fehlern vom Bauherrn in Anspruch genommen werden können, ist bekannt. Hierbei handelt es sich um vertraglich übernommene Hauptlei-stungspflichten. Häufig fehlt jedoch das Bewußtsein, daß sich aus dem Abschluß des Architektenvertrages auch eine Vielzahl von  Nebenpflichten ergeben können die nicht zwangsläufig dem technischen gestalterischen Bereich zuzuordnen sind und dennoch eine Haftung des Architekten begründen können. Hierzu zählen insbesondere die Beratungspflichten.

Der Fall:

Ein Architekt wurde vom Bauherrn vertraglich mit der Erbringung sämtlicher Architektenleistungen für die Erstellung eines Mehrfami-lienhauses beauftragt. Nachdem der Rohbau errichtet und die Fenster eingebaut waren, wurde eines Morgens von Handwerkern auf der Baustelle festgestellt, daß sämtliche Fenster in den ersten zwei Etagen von Unbekannten zerkratzt worden waren. Die beschädigten Fenster mußten ausgetauscht werden. Der Schaden belief sich auf nahezu DM 50.000.--.

Von einem Bekannten erfuhr der Bauherr, daß dieser bei seinem eigenen Bauvorhaben zum Schutze vor solchen Schäden eine Bauleistungsversicherung abge-schlossen hatte.

Der Bauherr wandte sich daraufhin an den Architekten und warf ihm vor, ihn nicht auf die Möglichkeit des Abschlusses einer solchen Bauleistungsversicherung (früher: Bauwesenversicherung) vor Bau-beginn hingewiesen zu haben. Er hätte bei einem entsprechenden Hinweis in jedem Falle die Bauleistungsversicherung abge-schlossen. Der Architekt vertrat die Ansicht, er sei Techniker und nicht Versicherungsfachmann und es gehöre nicht zu seinen Aufgaben, versicherungsrechtliche Fragen mit dem Bauherrn abzuklären. Auch sei die Beratung über versicherungs-rechtliche Fragen nicht im Leistungsbild des § 15 HOAI vorgesehen.

Die Rechtslage:

Im vorliegenden Fall erlitt der Bauherr einen Schaden, der nicht auf einem Bauwerksmangel beruhte. Dennoch liegt eine Verletzung der vertraglich vom Architekten zu erbringenden  Leistungen vor. Im Rahmen des Architektenvertrages ist der Architekt nicht nur verpflichtet, für die mangelfreie Entstehung und Vollendung des Bauwerks zu sorgen, sondern er muß seine Architektentätigkeit auch so verrichten, daß der Bauherr nicht in seinen Rechtsguts- und Vermögens-interessen geschädigt wird.

Neben den technisch-gestalterischen Aufgaben des Architekten, die zu seinen Hauptleistungspflichten gehören, können demzufolge auch zum Schutz der Rechtsguts- und Vermögensinteressen des Bauherrn Nebenleistungspflichten entstehen. Diese Nebenleistungspflichten dienen der Vorbereitung, Durchführung und Sicherung der Hauptleistung. Eine Verletzung dieser Pflichten stellt sich juristisch gesehen als positive Vertragsverletzung dar. Zwar gibt es keine allgemeine Verpflichtung des Architekten, in jeder Hinsicht die Vermögensinteressen des Bauherrn wahrzunehmen. Jedoch gehört die Beratung über die Möglichkeit des Abschlusses von Versicherungen, die dem Schutz des Bauvorhabens bzw. des Bauherrn dienen, noch in den Bereich des Architektenauftrags. Es kann in diesem Zusammenhang vom Architekten zwar nicht gefordert werden, den Bauherrn umfassend über die Einzelheiten und die von den Versicherungen angebotenen Konditionen zu beraten, denn der Architekt ist kein Versicherungs-fachmann. Jedoch gehört es zu seinen Pflichten, zumindest auf die Möglichkeit des Abschlusses von Bauleistungs- und Bauherrenhaft-pflichtversicherungen hinzuweisen. Er sollte diesbezüglich seinem Bauherrn empfehlen, sich von einem kompetenten Versicherungsfachmann beraten zu lassen.

Im vorliegenden Falle hatte der Architekt den Bauherrn nicht auf die bestehenden Versicherungsmöglich-keiten hingewiesen und ihn damit in dieser Hinsicht in keiner Weise beraten. Er hat das Bestehen seiner entsprechenden Verpflichtungen voll-kommen verkannt. Der Bauherr hingegen hat glaubhaft bekundet, daß er bei einem entsprechenden Hinweis eine Bauleistungsversicherung abge-schlossen hätte. Die unterlassene Baratung führte demzufolge dazu, daß er die Schadenbeseitigungs-kosten abzüglich der vom Bauherrn ersparten Prämie erstatten muß.

Ergebnis:

Der dargestellte Fall zeigt auf, daß der Abschluß einer Bauleistungsver-sicherung dringend anzuraten ist. Obwohl die Bauleistung selbst fehlerfrei erbracht worden ist, ist es zu einem Schaden gekommen, dessen wirtschaftlich negative Folgen für den Bauherrn und letztendlich für den Architekten hätte vermieden werden können.

Die obigen Ausführungen gelten im übrigen z.B. auch für den Fall, daß der Bauherr von dem Architekten nicht über die Möglichkeit  des Abschlusses einer Bauherrenhaft-pflichtversicherung und einer Feuer-Rohbauversicherung rechtzeitig beraten worden ist.
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